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STUTTGARTER ZEITUNGSTUTTGART UND DIE REGION

Im Cannstatter Neckarpark sollen die Mitglieder des Bündnisses für Wohnen auch weiterhin Grundstücke kaufen können. Foto:  Lichtgut/Max Kovalenko

 Erbbaurecht verliert an Zustimmung 

D ie Front   gegen den Ausverkauf  
städtischer  Grundstücke zur Ver-
hinderung von Bodenspekulation 

im Cannstatter Neckarpark hat sich weit-
gehend aufgelöst. Mittlerwei-
le sind im Gemeinderat nur 
noch SPD und das Links-
bündnis gegen jedwede  Ver-
äußerung und stattdessen für 
die Vergabe von Erbbaurech-
ten – freilich zu  attraktiveren 
Konditionen als heute. Im 
Bezirksbeirat Bad Cannstatt, 
der sich um das neben dem 
Standort Bürgerhospital in 
der Innenstadt bedeutendste 
Quartier kümmert, sind in 
der vergangenen Woche  die 
Genossen  von der Fahne ge-
gangen. Sie  versagten einem 
Antrag der Grünen pro Erb-
baurecht die Zustimmung. 

Im Gemeinderat sind es 
wiederum die Grünen, die 
von ihrer im Sommer 2018 aufgestellten 
Forderung nach ausschließlicher Ver-
marktung der Wohnungsbaugrundstücke 
auf Erbbaurechtsbasis abrückten; sie plä-
dieren jetzt nur noch  im Grundsatz  dafür, 
dass die Verwaltung Grund und Boden für 
die nächsten Generationen in ihrem Be-
sitz behält und damit wie München oder 
Frankfurt ein Zeichen gegen wilde Speku-
lationen setzt. In einem dem Beschluss im 
Bezirksbeirat vergleichbaren neuen An-

trag haben sie jetzt einige   Ausnahmen von 
der Regel genannt. So sollen jene Grund-
stücke, die Mitglieder des Bündnisses für 
Wohnen, das sich bislang mäßig erfolg-

reich für die Schaffung be-
zahlbaren Wohnraums ein-
setzt, ausgenommen werden. 
Dazu gehören etwa  die Bau-
genossenschaften,

 Für die genannten Grund-
stücke im  Neckarpark hat die 
Verwaltung  aktuell überra-
schend ein  Wahlrecht zwi-
schen Kauf und Erbbaurecht 
vorgeschlagen, obwohl sie 
zum Zeitpunkt des Verfas-
sens der Vorlage nicht wissen 
konnte, dass es keine linke 
Ratsmehrheit mehr für ein 
Verkaufsverbot gibt.    Die Flä-
chen für die gewerblichen 
Vorhaben sollen  an den  Be-
treiber mit dem besten Kon-
zept verkauft werden. Von 

Erbbaurecht ist überhaupt keine Rede.
 Über diese Grundsatzvorlage zum Pro-

gramm und Vermarktung der Flächen be-
findet der Gemeinderat  am 29. Juli – und 
damit wenige Monate vor einer Grund-
satzdebatte zu allen Aspekten der künfti-
gen Bodenpolitik der Stadt, die mit einem 
Beschluss des Rates zum Umgang mit 
städtischen Flächen enden soll. Darauf 
verweist die Grünen-Fraktion.  Die Stadt 
schließt aus dieser verkehrten Konstella-

tion allerdings nicht, erst die Debatte zu 
führen und dann eine Vorlage zu verab-
schieden. Sie kündigt nur  an, einige Verga-
ben von Grundstücken zurückzustellen.   

Die Grünen fordern die  Stadt auf, vor 
der Vermarktung im Bürgerhospital und 
dem Neckarpark die Bedingungen für das 
Erbbaurecht zu verbessern. Denn es gibt 
gute Gründe für Investoren, das Erbbau-
recht für unattraktiv zu halten. Das liegt 
in erster Linie an den Konditionen.  Die  
Erbbauzinsen belaufen sich auf vier Pro-
zent für freie Mietwohnungen und 0,4 
Prozent für Sozialwohnungen (nur für die 
Zeit der Mietpreisbindung). Das Gewerbe 
muss sieben Prozent bezahlen. Bauwillige 
sind also  finanziell  stärker belastet als 
potenzielle Käufer.

Meist ist die Pacht an aktuelle Boden-
werte gekoppelt, die in Stuttgart in den 
vergangenen Jahren in die Höhe schossen. 
Der Neckarpark ist dafür ein gutes Bei-
spiel: Zwischen 2012 und heute erhöhte 
sich der von offizieller Seite festgelegte 
Richtwert von 200 auf bis zu 2500 Euro 
pro Quadratmeter. Der hohe Grund-

stückspreis macht es den  Wohnungsbau-
genossenschaften bereits im Falle eines 
Kaufes  schwer, auskömmlich zu bauen 
und gleichzeitig günstigen Wohnraum zu 
schaffen. So hat sich  die Landesbaugenos-
senschaft Württemberg (LBG) auch wegen 
fehlender Wirtschaftlichkeit aus einem 
Konsortium mit drei  Unternehmen zu-
rückgezogen, obwohl die Stadt den Grund-
stückspreis für das Projekt im Neckarpark  
halbiert hatte. Ein Erbbaurecht kam für 
Vorstandschef  Josef Vogel  nicht infrage.

Um auch ohne Erbbaurecht  Bodenspe-
kulation einzudämmen, findet sich im Be-
schluss des Bezirksbeirats und des Grü-
nen-Antrags die mehrheitsfähig erschei-
nende Forderung nach einem Wieder-
kaufsrecht. Dass  nicht nur Baugenossen-
schaften und private Baugemeinschaften 
betroffen wären, sondern auch die städti-
sche Wohnungsbautochter SWSG, hat sei-
nen Grund: Geschäftsführer Samir Sidgi 
hat bei einer Begehung von einer  günstig 
veräußerten Wohnung berichtet, die zwei 
Jahre später mit   250 000 Euro  Zuschlag 
auf den freien Markt gekommen sei. 

Die Stadt will auch künftig Grundstücke verkaufen. Die Erbpacht soll 
durch günstigere Konditionen attraktiver werden.   Von Jörg Nauke

„Bauen im Erb-
baurecht ist zu 
teuer und schafft 
kein bezahlbares 
Wohnen.“
Josef Vogel,
Landesbaugenossenschaft
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ERBBAURECHT IM NECKARPARK IST BEI INVESTOREN NICHT BELIEBT
Projekt Der Neckarpark ist 
das größte Stadtentwick-
lungsprojekt der Stadt für 
mehr als 2000 Bewohner. Ein 
gewerblich genutzter Gebäu-
deriegel entlang der Merce-
desstraße bietet Lärmschutz.  
Angestrebt ist eine Vielfalt an 
Grundstücksvergabe-, Träger- 
und Bauformen sowie nach-
barschaftlich gestaltete 

Wohnumfelder. Neben der 
klassischen Wohnbauförde-
rung wird auch gemeinschaft-
liches und sozialorientiertes 
Bauen in Baugemeinschaften 
sowie Wohnbauinnovationen 
ermöglicht. 

Erbbaurecht Diese Form der 
Grundstücksübergabe wird 
wegen der meist unkalkulier-

baren Pacht gemieden. Meist 
ist diese durch eine Wertsi-
cherungsklausel an die stetig 
steigenden Bodenrichtwerte 
gekoppelt. Bei der Beleihung 
muss mit Abstrichen seitens 
der Banken gerechnet wer-
den. Bei abnehmender Rest-
laufzeit wird es schwieriger, 
noch Kredite für Modernisie-
rungen zu erhalten. jon

als Alternativen den Gaskessel in Gaisburg
oder Brückengeländer über die B 27 in 
Spiel. Bei einem Anteil der Rathausanlage 
von 0,3 Prozent an den insgesamt geplan-
ten Anlagen stelle sich die Frage der Ver-
hältnismäßigkeit. Der Grüne Björn Peter-
hoff konterte: Es gehe darum, sichtbar zu
machen, dass die Stadt die Energiewende
vorantreibe. Auch Hannes Rockenbauch 
(Linksfraktion) zeigte sich mit dem Vorge-
hen der Verwaltung einverstanden, auch 
wenn er sich mehr Anstrengungen bei der 
Energiewende wünschen würde. Für die 
SPD betonte Susanne Kletzin, es gehe bei 
dem Projekt um die Tradition der Stutt-
garter Baukultur: „Wir sollten auch in ge-
stalterischer Hinsicht Vorbild sein.“ Die 
FDP bezweifelte zwar, dass eine Anlage 
von 300 Quadratmetern am Rathausturm 
der „große Wurf“ (Stadtrat Armin Serwa-

ni) sei, votierte aber mit Grünen, der 
Linksfraktion, der SPD und der Fraktions-
gemeinschaft PULS für das Pilotprojekt.

Mit die härteste Kritik kam vom Freie-
Wähler-Fraktionschef Jürgen Zeeb: Er 
sprach von „fragwürdiger Ästhetik“ und 
verglich die Pläne mit jenen für Windrä-
der im Tauschwald. Kai Goller (AfD) 
nannte das Vorhaben eine Verschande-
lung eines städtischen Wahrzeichens und 
betonte, es müssten erst alle Auswirkun-
gen durch Lichtreflektionen auf die Um-
gebung geprüft werden, bevor man die 
Bürger zu „Laborratten“ mache. „Das geht 
zu weit und ist unanständig“, entgegnete
ihm OB Kuhn. Grünen-Stadtrat Peterhoff 
empfahl Goller, künftig die entsprechen-
den Papiere genauer zu lesen, bevor er 
sich äußere: „Das steht drin, dass die Anla-
ge komplett entspiegelt werden soll.“

Christian Vetter entgegen, der kritisiert 
hatte, die Denkmalschutzbehörde sei bei 
dem Projekt auf Tauchstation gegangen.

Sowohl OB Fritz Kuhn als auch Pätzold 
verwiesen auf den hohen Symbolwert, den 
eine solche Anlage in der Fassade des Rat-
hausturms habe. „Wir wollen damit ein 
Zeichen setzen“, so Kuhn. „Wenn wir die 
Pariser Klimaschutzziele erreichen wol-

93 Anlagen auf städtischen Dächern und 
an Fassaden realisiert, knapp 130 weitere 
Standorte werden geprüft. Bis 2025 sollen
dann zusätzlich knapp 500 Anlagen instal-
liert werden, 2030 kommen rund 460 An-
lagen dazu, die Stromerzeugung läge dann
insgesamt bei rund 16 Megawatt. 

Die CDU betonte zwar, man sei nicht 
generell gegen Fotovoltaik, brachte aber 

VERSCHIEDENES

Flughafen: Besucherterrasse mit Albatros-Flugmu-
seum: täglich von 8 bis 21 Uhr, freier Eintritt. 
Wilhelma, Neckartalstraße: Haupteingang öffnet im
Juli um 8.15 Uhr (Zoo schließt um 20 Uhr). Karten
müssen online vorbestellt werden. 
Neckar-Personenschifffahrt:  Telefon 54 99 70 60.
Stadtrundfahrten:    Anmeldung und Informationen 
über Stadtrundfahrten beim i-Punkt, Königstraße 1a, 
Telefon 222 80 - 100, www.stuttgart-tourist.de. 

Alle Angaben stammen von den Veranstaltern. Die 
Stuttgarter Zeitung übernimmt keine Gewähr, dass
die Veranstaltungen stattfinden und dass Karten er-
hältlich sind.

SERVICE

SPERRMÜLL
Wertstoffhöfe: Städtische Wertstoffhöfe befinden
sich in der Einödstraße 50 in Hedelfingen, in den En-
tenäckern 1 in Plieningen, in der Burgholzstraße 31/1
in Münster und in der Hemminger Str. 125 in Wei-
limdorf (gegenüber vom Grünen Heiner).




